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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Der Handlungsbevollmächtigte der Firma PSA Fi-
nance Polsca Sp.Z.O.O.O.,
Obornicka 5 in 62002 Zlotniki (Polen), wird aufgefor-
dert, sich zum Abholen des Fahrzeuges, Lkw, Citroen 
Jumper, PZ877CR (PL), umgehend zu melden. 

Da die Zustellung auf dem Postweg nicht möglich 
war, wird der Bescheid im Wege der öffentlichen Zu-
stellung (§ 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-
GV NW S. 510) und Nr. 19 der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Landeszustellungsgesetzes 
(AVVzLZG) vom 04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. 
m. § 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 03.07.1952 (BGBl. I S. 379), in der jeweils zur-
zeit gültigen Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 13.01.2015
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde Viersen
Im Auftrag

gez.
Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 353/14 (B)

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 61
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung 

Gegen Herrn Robert Alarm, letzte bekannte An-
schrift: Peter-Breugelstraat 6, 6415 TP Heerlen, NL, 
jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 27.08.2014 
ein 
 Bescheid des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/boe, 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0125.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, den 14.01.2015
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 62

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung 

Gegen Herrn Michiel Johan van der Heijden, letz-
te bekannte Anschrift: Vuurdoornlaan 8, 2631 JE 
Nootdorp , NL, jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist 

am 04.12.2014 ein 
 Bescheid des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/boe, 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0125.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, den 14.01.2015
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 62

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung 

Gegen Herrn Martin van Lingen, letzte bekannte 
Anschrift: Veerportdijk 63, 6981 LA Doesburg, NL, 
jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 29.09.2014 
ein 
 Bescheid des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/meu, 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen

setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0125.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, den 14.01.2015
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 62

Öffentliche Zustellung 

Gegen Herrn Christoffel Veth, letzte bekannte An-
schrift: Middenveer 74, 3361 TL Sliedrecht, NL, jet-
ziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 04.12.2014 ein 
 Bescheid des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/boe, 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr eingesehen und in Emp-
fang genommen werden auf meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0125.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, den 14.01.2015
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 63

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Beteiligungsbericht des Kreises Viersen für das 
Jahr 2013
hier: Hinweis auf Möglichkeit der Einsichtnahme

Zur Information der Kreistagsmitglieder und der 
Einwohner hat der Kreis Viersen für das Jahr 2013 einen 
Beteiligungsbericht gemäß der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) über die Beteiligung 
an Unternehmen und Einrichtungen in der 
Rechtsform des privaten Rechts erstellt. Der 
Beteiligungsbericht liegt zur Einsichtnahme vom 
02.02.2015 ab an sieben Arbeitstagen bei der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Viersen mbH, Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen, 
öffentlich aus. Die Bürozeiten sind Montag bis Freitag 
von 8:30 bis 12:30 Uhr sowie Montag bis Donnerstag 
von 13:30 bis 16:30 Uhr.

O t t m a n n
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 63
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Berichtigung

In der Ausgabe Nr. 11 des 70. Jahrgangs des Amtsblattes des Kreises Viersen vom 17. April 2014 wurde 
die Satzung des Kreises Viersen vom 14. April 2014 über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des 
Kreises Viersen als untere Gesundheitsbehörde nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) öffentlich bekannt gemacht. Aufgrund eines Redaktionsver-
sehens wurde der Gebührentarif als Anlage der vorgenannten Satzung nicht mit abgedruckt. Diese Anlage 
wird hiermit nachfolgend veröffentlicht.

Anlage zur Satzung des Kreises Viersen vom 14. April 2014 über die Erhebung von Gebühren für Lei-
stungen des Kreises Viersen als untere Gesundheitsbehörde nach dem Gesetz über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)

Gebührentarif mit Rahmengebühren für Amtshandlungen des Gesundheitsamtes nach dem Gesetz 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)

Tarif-
stelle

Gegenstand Gebühren-
maßstab

Gebühr - Euro -

1 Amtl. Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutach-
ten gemäß § 19 ÖGDG

1.1 Amtl. Bescheinigung Arbeitsauf-
wand

10,00 bis 30,00

1.2 Zeugnisse, Gutachten Arbeitsauf-
wand

30,00 bis 600,00

2 Amtsärztliche Leichenschau sowie Ausstel-
lung einer entsprechenden Bescheinigung 
nach dem Bestattungsgesetz NRW.

Arbeitsauf-
wand

40,00 bis 140,00

3 Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher 
oder zahnärztlicher Natur, die nach den amt-
lichen Gebührenordnungen gebührenpflich-
tig sind (die nachstehenden Gebühren sind 
ggf. zusätzlich zu den Gebühren zu den Ta-
rifstellen 1.1 und 1.2 zu erheben).

3.1 Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher 
Natur, die nach der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) in der jeweils geltenden Fas-
sung gebührenpflichtig sind.

Fall · 1,0 - bis 1,8 fache Sätze für Son-
derleistungen gem. Abschnitten 
A, E und O,

· 1,0 - bis 1,15 fache Sätze für Son-
derleistungen gem. Abschnitt M, 

· 1,0 - bis 2,3 fache Sätze für Son-
derleistungen gem. den übrigen 
Abschnitten des jeweils aktuel-
len Gebührenverzeichnisses zur 
GOÄ

3.2 Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher 
Natur, die nach der Gebührenordnung für 
Ärzte für die Leistungs- und Kostenabrech-
nung mit den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträgern (UV-GOÄ) in der jeweils gel-
tenden Fassung gebührenpflichtig sind.

Fall nach dem jeweils aktuellen Gebüh-
renverzeichnis der UV-GOÄ
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(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
– 4. BImSchV). Die Antragstellerin beabsichtigt den 
Austausch der Dampfkesselanlage.

Das Vorhaben ist der Nr. 1.2.4.1 der Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) zuzuordnen, wodurch eine allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalles durchzuführen ist, ob für das 
Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfor-
derlich ist. 

Für das Vorhaben ist gem. §§ 3 Abs. 1 Satz 1 und 3c 
Satz 1 UVPG i. V .m. Anlage 1 Nr. 1.2.4.1 zum UVPG 
dann eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung 
der  zuständigen Behörde auf Grund überschlägiger 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 
aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die nach § 12 zu berück-
sichtigen wären.

Keine der beteiligten Stellen äußerte die Befürchtung, 

Bekanntgabe nach § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert am 
25.07.2013 (BGBl. I S. 2756) über die Feststellung 
der Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht

Antrag der Firma Taschen GmbH & Co.KG  auf Er-
teilung einer Änderungsgenehmigung nach § 16 
Bundesimmissionsschutzgetz (BImSchG)

Die Firma Taschen GmbH & Co.KG stellte mit Da-
tum vom 05.09.2014 einen Antrag auf Erteilung ei-
ner  Änderungsgenehmigung gem. § 16 BImSchG 
für eine Anlage zur Erzeugung von Prozesswärme 
und zur thermischen Abluftbehandlung mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1,25 MW gemäß Zif-
fer 1.2.4 des Anhangs 1 der vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz 

3.3 Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher 
oder zahnärztlicher Natur, die nach dem Ju-
stizvergütungs- und –entschädigungsgesetz 
(JVEG) zu vergüten sind. 

Fall nach dem im JVEG jeweils aktuell 
festgelegten Vergütungssätzen 

3.4 Amtshandlungen oder Leistungen zahnärzt-
licher Natur, die nach der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) in der jeweiligen gelten-
den Fassung gebührenpflichtig sind.

Fall •	1,0 - bis 2,3 fache Sätze des je-
weils aktuellen Gebührenver-
zeichnisses für Sonderleistungen 
nach der Gebührenordnung

3.5 Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher 
oder zahnärztlicher Natur, die nach den 
amtlichen Gebührenordnungen (GOÄ oder 
GOZ) gebührenpflichtig sind und bei de-
nen ein Leistungsträger im Sinne des § 12 
des Ersten Buches des Sozialgesetzbuches 
oder ein sonstiger öffentlich-rechtlicher Ko-
stenträger die Zahlung leistet (§ 11 GOÄ / § 
3 GOZ).

Fall einfache Sätze des jeweils aktu-
ellen Gebührenverzeichnisses für 
Sonderleistungen nach der Gebüh-
renordnung

4 Sonstige Bescheinigungen, Zeugnisse, Gut-
achten, Stellungnahmen

Arbeitsauf-
wand

10,00 bis 600,00

5 Für Amtshandlungen, für die keine ande-
re Tarifstelle vorgesehen ist bzw. sonstige 
Amtshandlungen.

Art und 
Umfang der 
Amtshand-
lung

10,00 bis 600,00

41747 Viersen, 22.01.2015
In Vertretung

gez.
Dr. Coenen

Kreisdirektor

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 64

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
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dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu 
erwarten wäre.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen durch das beantragte Vorhaben nicht zu er-
warten sind.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das vorgenannte Vorhaben keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

Viersen, den 19.01.2015
Kreis Viersen
O t t m a n n

Az.: 66/3-Viersen-Taschen  

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 65

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Bekanntmachung der Gemeinde Grefrath über 
die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Grefrath für das Haushalts-
jahr 2015

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde 
Grefrath für das Haushaltsjahr 2015 mit den dazu-
gehörigen Anlagen einschließlich dem erforderlichen 
Haushaltssicherungskonzept liegt gemäß § 80 Abs. 
3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW ) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666, SGV 
NRW 2023) in der zur Zeit gültigen Fassung, in der 
Zeit vom 30.01.2015 bis 12.02.2015 im Rathaus Gre-
frath, Rathausplatz 3, 47929 Grefrath, Zimmer 20, 
während der Dienststunden montags bis freitags in 
der Zeit von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr, sowie montags von 
14.00 Uhr - 17.00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich 
aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung ein-
schließlich Anlagen können von den Einwohnern und 
Abgabepflichtigen der Gemeinde Grefrath innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erhoben werden. Diese sind schrift-
lich an den Bürgermeister der Gemeinde Grefrath, 
Rathausplatz 3, 47929 Grefrath zu richten oder kön-
nen bei der Kämmerei im Rathaus Grefrath zur Nie-
derschrift erklärt werden. Über die Einwendungen 

beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung.

Grefrath, den 20.01.2015
gez.

Lommetz
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 66
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
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Abl. Krs. Vie. 2015, S. 67
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Bekanntmachung 
des NetteBetriebs
der Stadt Nettetal

Öffentliche Bekanntmachung des NetteBetriebs der Stadt Nettetal 
 
Der Jahresabschluss 2013 des NetteBetriebs der Stadt Nettetal wurde vom Rat der Stadt Nettetal am 17.12.2014 
festgestellt.  
 

Der Jahresabschluss 2013 des NetteBetriebs einschließlich Anhang wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Bilanz des NetteBetriebs zum 31.12.2013: 
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Gewinn- und Verlustrechnung des NetteBetriebs für die Zeit vom 1.01. – 31.12.2013: 

 

 
 

Anhang zum Jahresabschluss 2013 des NetteBetriebs der Stadt Nettetal: 
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Der Jahresüberschuss in Höhe von 76.121,22 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Der Jahresabschluss 2013 liegt  gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW bis zur Feststellung des folgenden 

Jahresabschlusses zur Einsichtnahme aus. 

 

Die Einsichtnahme kann im NetteBetrieb, Rathaus Lobberich, Zimmer 209, montags – donnerstags in der Zeit 

von 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr erfolgen. 

 

Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zum Jahresabschluss 2013 des NetteBetriebs 

der Stadt Nettetal wird hiermit gemäß § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 

bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) öffentlich bekanntgemacht. 
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Nettetal, den 22. Januar  2015 

 

NetteBetrieb der Stadt Nettetal 

  
Susanne Fritzsche  Harald Rothen 

Erste Betriebsleiterin Kaufmännischer Betriebsleiter 

 

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 70

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Tö-74 "Kirchplatz/Alter Markt", Stadt-
teil St. Tönis hier: Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 17.12.2014 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Tö-74 "Kirch-platz/Alter Markt" gemäß § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. 
geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden 
Fassung, als Satzung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Tö-74 "Kirchplatz/Alter Markt" ist im 
nachstehenden Karten-ausschnitt (S. 6) gekenn-
zeichnet. 

Ziel und Zweck des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Tö-74 "Kirchplatz/Alter Markt" ist die 
Schaffung von planungs¬rechtlichen Voraussetzun-
gen zur städtebaulichen Entwicklung des Bereiches 
um die ehemalige Schule „Kirchplatz“. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Tö-74 
"Kirchplatz/Alter Markt" wird einschließlich Begrün-
dung in der AbteilungStadtplanung im Verwaltungs-
gebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 1 und 2, 
während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs 
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 
Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
sowie frei¬tags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Bebauungsplanes und der dazu¬gehörigen Begrün-
dung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 

1.  Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen: 

 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-
  achtliche Verletzung der dort bezeichneten 
  Verfahrens- und Formvorschrif¬ten, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
  beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
  das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
  des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht in-
  nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
  des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
  schriftlich gegenüber der Stadt Tönisvorst un-
  ter Darlegung des die Verletzung begründen-
  den Sachverhalts geltend gemacht worden 
  sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
  nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

2.  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Da-
nach kann der Entschädi-gungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei-
le einge¬treten sind. Er kann die Fälligkeit des 

Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

3.  Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 
S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden 
Fassung, kann eine Verletzung von Verfah¬rens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieses Bebauungspla-
nes nach Ablauf eines Jah¬res seit deren Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b)  dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet, 
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d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen über 
der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 17.12.2014 
als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-74 
"Kirchplatz/Alter Markt", Ort und Zeit, in der der Be-
bauungsplan zur Einsichtnahme bereitgehalten wird 
und die aufgrund des Baugesetzbuches und der Ge-
meindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 
10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 
05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 

Tönisvorst, den 06.01.2015 
Der Bürgermeister 

Gez. Goßen 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 21/Nr. 2/S. 5 

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 84

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverban-
des Gelderner Fleuth: Einladung  zur Mitglieder-
versammlung (Wahl von Ausschussmitgliedern) 
des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner 
Fleuth 

Der Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth 
ist eine Selbstverwaltungskörperschaft. Dies besagt, 
dass die Mitglieder über den Ausschuss direkt Ein-
fluss auf das Verbandsgeschehen nehmen können. 
Von daher ist es von großer Bedeutung, durch wel-
che Ausschussmitglieder die eigenen Interessen ver-
treten werden. Jedes Mitglied des Verbandes kann 
entsprechend seiner Mitgliedsgruppe in den Aus-
schuss gewählt werden. 

Hiermit lade ich die Mitglieder des Verbandes gemäß 
§ 10 und § 42 der Satzung des Verbandes zur Neu-
wahl des Verbandsausschusses am: 

Mittwoch, den 25. Februar 2015 um 10.30 Uhr 

in der Gaststätte Schoelen, Winternam 81, 
47647 Kerken- Winternam (Anfahrt über B9, 

Abfahrt in den Neesendyck Richtung Straelen 
zwischen Geldern und Nieukerk. 

Das Lokal liegt direkt rechts hinter der 1. Kreuzung. 
Ausreichend Parkfläche ist vorhanden.) 

Zur Verteilung von Stimmzetteln ist das Wahllokal be-
reits ab 10.00 Uhr geöffnet. 

Zu wählen sind in der Gruppe: 

A) Erschwerer ein Ausschussmitglied 
und ein stellvertreten-
des Ausschussmitglied

B Eigentümer der Ge-
wässergrundstücke 
und an die Gewässer 
angrenzende Grund-
stücke

acht Ausschussmitglie-
der und acht stellver-
tretende Ausschuss-
mitglieder

Sollte einem Mitglied die Teilnahme an der Versamm-
lung nicht möglich sein, so kann es sich durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht durch Dritte vertreten 
lassen. 

Die Stimmlisten liegen in der Geschäftsstelle des 
Verbandes, Industriestraße 16, 47647 Kerken-Nieu-
kerk während der Ge-schäftszeiten von 9.00 Uhr bis 
11.00 Uhr zur Einsichtnahme aus. 

Kerken, den 26.01.2015 

Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth   
Der Verbandsvorsteher 

Heinz Hammans 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 21/Nr. 2/S. 7 

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 86

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bebauungsplan Nr. 242-6 „Kampweg / Karlstra-
ße“ in Viersen-Dülken
-Beschluss als Satzung und Rechtskraft-

Am 16.12.2014 hat der Rat der Stadt Viersen folgen-
den Beschluss gefasst:

„Der Rat der Stadt beschließt

den Bebauungsplan Nr. 242-6 „Kampweg/Karlstra-
ße“ in Viersen-Dülken gem. § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung.“

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Sied-
lungsrand des Stadtteils Dülken im Bereich Kamp-
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weg/Karlstraße und umfasst eine Größenordnung 
von etwa 1,4 ha. Das Plangebiet wird im Norden 
durch den Holunderweg bzw. die landwirtschaftlichen 
Flächen, im Osten durch den Kampweg, im Süden 
durch die Karlstraße und im Westen durch die Klein-
gartenanlage begrenzt.

Der genaue Verlauf der Grenze des Plangebietes ist 
im Plan eindeutig dargestellt und aus dem beigefüg-
ten Kartenausschnitt ersichtlich.

Zum Bebauungsplan gehört eine Begründung ge-
mäß § 9 Abs. 8 BauGB. 

Die gestalterischen Vorschriften gem. § 86 BauON-
RW werden Bestandteil der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die 
für diesen Planbereich geltenden Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 242 außer Kraft.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. 
NRW. 2013 S. 878) in Verbindung mit den §§ 3 und 10 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2014 
(BGBl. I S. 954) und des § 86 der Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 
– BauONRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.05.2014 (GV.NRW. 2014 S. 
294).
 
Hinweise:

Der Bebauungsplan Nr. 242-6 mit Begründung wird 
zu jedermanns Einsicht im Fachbereich 60 – Stadt-
entwicklung, Bahnhofstraße 23, 41747 Viersen, Rat-
haus, 2. Obergeschoss bereitgehalten, und zwar zu 
folgenden Zeiten:

Montag bis Freitag  
 vormittags von 08.00 bis 13.00 Uhr
Montag bis Donnerstag  
 nachmittags von 14.00 bis 17.00 Uhr

Über den Inhalt des Planes einschließlich Begrün-
dung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19.12.2013 (GV. NRW. 2013 S. 878) so-
wie gemäß §§ 44 und 215 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) wird, bezo-
gen auf den Bebauungsplan Nr. 242-6 „Kampweg / 
Karlstraße“, auf Folgendes hingewiesen:

Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 
NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, der Bürgermei-
ster hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich eine 
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Viersen unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Vorstehendes gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind.

Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 242-6 als 
Satzung, Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsicht-
nahme sowie die aufgrund der GO NRW und des 
BauGB erforderlichen Hinweise werden hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 242-6 „Kampweg / Karlstraße“ in Viersen-Dülken 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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Viersen, den 19.01.2015
gez. Thönnessen

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 86

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Marina Mackes , zuletzt wohnhaft 41891 Fre-
de, Gartenstr. 81, gerichtete Gebührenbescheid vom 
08.01.2015 konnte nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es er-
folgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt des 
Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-

ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 21.01.2015 
Der Bürgermeister

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 88
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
E I N L A D U N G

Sitzung: Rat  
Sitzungstag: 03.02.2015  
Sitzungsort: Sitzungssaal im Forum, 
  Rathausmarkt 2, 41747 Viersen 
Beginn: 18:00 Uhr  

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

TOP Vorlagen-
Nr.

Bezeichnung

1.  Bestimmung eines Schriftfüh-
rers

2.  Genehmigung der Nieder-
schrift über die öffentliche 
Sitzung des Rates am 
16.12.2014

3. 2015/0441/
FB10/III

Siebte Änderungssatzung zur 
Satzung der Stadt Viersen 
über die Erhebung von Ver-
waltungsgebühren

4. 2015/0442/
FB10/III

Antrag der Ratsfraktion DIE 
LINKE vom 07.10.2014; hier: 
Überarbeitung der Richtlinien 
über die Gewährung von Zu-
wendungen zu den Aufwen-
dungen für die Geschäfts-
führung der Ratsfraktionen, 
Gruppen und Einzelmitglieder 
des Rates der Stadt Viersen

5. 2015/0439/
FB20/I

Jahresabschlüsse 2011 und 
2012

6. 2015/0445/
FB20/I

4. Änderungssatzung zur 
Hundesteuersatzung der 
Stadt Viersen

7. 2014/0431/
FB30/I

Wahl einer Schiedsperson 
für den Schiedsamtsbezirk III 
(Stadtteile Dülken und Bois-
heim)

8. 2014/0433/
FB60/I

Erlass der Veränderungssper-
re Nr. 90 „Oberrahserstraße 
West“ in Viersen gem. § 14 
BauGB

9.  Anfragen

10.  Beschlusskontrolle

11.  Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung:

TOP Vorlagen-
Nr.

Bezeichnung

1.  Genehmigung der Nieder-
schrift über die nichtöffent-
liche Sitzung des Rates am 
16.12.2014

2. 2015/0447/
FB25

Grundstücksangelegenheiten

3. 2014/0238/
FB90

Verleihung von Stadtplaketten

4.  Beschlusskontrolle 

5.  Verschiedenes

6.  Mitteilungen aus der nichtöf-
fentlichen Sitzung an Dritte

Viersen, den 21.01.2015
gez.

T h ö n n e s s e n
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 89

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Stadt Willich        Willich, 15.01.2015
Der Bürgermeister
-  Als Wahlleiter –

Öffentliche Bekanntmachung über eine Ersatz-
bestimmung zum Rat der Stadt Willich

Mit Erklärung vom 22.12.2014 hat Frau Dr. Rose-
marie Theisen, Pasteurstraße 15, 47877 Willich, 
zur Niederschrift erklärt, dass sie mit Wirkung vom 
31.12.2014 ihr Mandat im Rat der Stadt Willich nie-
derlegen wird.

Die Ersatzbestimmung für Frau Dr. Rosemarie Th-
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eisen richtet sich nach § 45 KWahlG. Danach wird, 
wenn ein Mitglied aus der Vertretung ausscheidet, 
der Sitz nach der Reserveliste von derjenigen Partei 
oder Wählergruppe besetzt, für die die Ausgeschie-
dene bei der Wahl aufgetreten ist. Unbeschadet der 
Reihenfolge auf der Reserveliste tritt im Übrigen an 
die Stelle des ausgeschiedenen Ratsmitgliedes der 
für sie auf der Reserveliste bezeichneten Ersatzver-
treter. Es bleiben jedoch auch die Bewerber aus der 
Reserveliste außer Betracht, die in der gemäß § 38 
KWahlG vorgesehenen Form auf ihre Anwartschaft 
verzichtet haben. Für Frau Dr. Rosemarie Theisen 
rückt ein Kandidat aus der Reserveliste nach. 

Aus diesem Grund rückt

Herr Carsten Mader, Anrather Str. 25, 47877 Wil-
lich

in den Rat der Stadt Willich nach.

Gegen die Feststellung der Ersatzbestimmung kann 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe jeder Wahl-
berechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlge-
biet zuständige Leitung der Parteien und die Wähler-
gruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, so-
wie die Aufsichtsbehörde Einspruch erheben, wenn 
sie eine Entscheidung über die Gültigkeit gem. § 40 
Abs. 1 Buschstaben a bis c für erforderlich halten. 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Willich, 
Hauptstr. 6, 47877 Willich, Schloß Neersen, Zimmer 
203, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären.

Stadt Willich
Der Bürgermeister

Gez.
(Kerbusch)

Erster Beigeordneter
Als Wahlleiter

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 89

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Amern
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirks Amern über die 
Auslegung der Jagdpachtverteilungsliste für das 
Geschäftsjahr 2015/2016

Die Jagdpachtverteilungsliste für das Geschäftsjahr 
2015/2016  liegt in der Zeit vom

23. Februar bis zum 09. März 2015

im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, 

41366 Schwalmtal, Zimmer 310, während der Dienst-
stunden und beim Jagdvorsteher, Herrn Werner 
Schroers, wh. Boisheimer Str. 38, 41366 Schwalmtal 
öffentlich zur Kenntnisnahme aus.

Die Jagdpachtverteilungsliste wird gemäß § 16 der 
Satzung der Jagdgenossen-schaft Amern in der zur 
Zeit gültigen Fassung hiermit öffentlich bekannt ge-
geben.
Einwendungen gegen die Jagdpachtverteilungsliste 
können innerhalb der Auslegungsfrist beim Jagd-
vorsteher, Boisheimer Str. 38, 41366 Schwalmtal 
schriftlich oder beim Schriftführer, Markt 20, 41366 
Schwalmtal, Zimmer 310, schriftlich oder zur Nieder-
schrift erklärt werden.

Schwalmtal, den 16.01.2015
Gez.

Schroers
Jagdvorsteher

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 90

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Brüggen
Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2015/2016 
(01. April 2015 bis 31. März 2016)

Einnahmen: EURO
Jagdpacht 01. April 2015 bis 31. 
März 2016 22.216,50 €
  
Auflösung Rückstellung 25.000,00 €
  
Zinsen       6,99 €
  
Gesamt: 47.223,49 €

Ausgaben:
Persönliche und sächliche 
Ausrüstung  2.500,00 €
  
Auszahlung Jagdpacht 40.000,00 €
  
Rückstellung (Verfahrenskosten, 
o.ä.)   4.723,49 €
  
Gesamt: 47.223,49 €

gez. 
H. W. Terporten

Jagdvorsteher

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 90
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Hinsbeck
Einladung

zu einer öffentlichen Versammlung der Jagdgenos-
senschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Hins-
beck werden hiermit alle Eigentümer von jagdbaren 
Grundstücken, die dem vorgenannten Jagdbezirk 
angehören, für Sonntag, den 15.03.2015, 11:00 Uhr, 
in das Restaurant Secretis, Schlöp 10, 41334 Nette-
tal-Hinsbeck, eingeladen.

Tagesordnung:

1. Verlesung der Niederschrift über die Jagdge-
nossenschaftsversammlung am 23.03.2014

2. Rechnungslegung über das Jagdjahr 
2013/2014

3. Bericht über die Rechnungsprüfung
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassen-

führers
5. Haushaltssatzung für das Jagdjahr vom 

01.04.2015 bis 31.03.2016
6. Wahl des Vorstandes
7. Wahl von zwei Rechnungsprüfern und deren 

Stellvertretern
8. Beschlussfassung zur Neuaufstellung der 

Satzung
9. Verschiedenes

Ein wichtiger Hinweis zum Inhalt des Satzungs-
entwurfs:
Wesentliche Änderung ist die Art und Weise von 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft. 
Die öffentlichen Auslegungen sollen im Rathaus 
der Stadt Nettetal durch amtliche Bekanntma-
chungen auf der Web-Site der Jagdgenossen-
schaften Nettetal unter http://www.jg-nettetal.de 
erfolgen.
Schriftliche Einladungen sind nicht mehr vorge-
sehen!

In der Jagdgenossenschaftsversammlung kann sich 
jeder Jagdgenosse durch eine volljährige und ge-
schäftsfähige Person vertreten lassen. Insgesamt 
dürfen nicht mehr als drei Jagdgenossen vertreten 
werden. Personengemeinschaften und juristische 
Personen des privaten und öffentlichen Rechts ha-
ben einen Vertreter zu bevollmächtigen. Vertreter 
bedürfen einer Vollmacht, die dem Vorsitzenden vor 
Beginn der Jagdgenossenschaftsversammlung vor-
zulegen ist.

Nettetal, den 13. Januar 2015
Der Jagdvorstand
gez. Peter Beyen

Jagdvorsteher

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 91

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Hinsbeck
Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Hins-
beck über die Auslegung des Entwurfs der Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplanes der Jagd-
genossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks Hinsbeck für das Jagdjahr vom 01.04.2015 
bis 31.03.2016.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes der Jagdgenossenschaft des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks Hinsbeck für das Jagdjahr 
vom 01.04.2015 bis 31.03.2016 liegt gemäß § 7 Abs. 3 
des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen in der 
Zeit vom 16.02.2015 bis einschließlich 27.02.2015 in 
der Volksbank Krefeld eG, Geschäftsstelle Hinsbeck, 
Markt 9, 41334 Nettetal, während der Geschäftsstun-
den öffentlich aus.
(Geschäftsstunden montags bis freitags von 8:30 bis 
12:30 Uhr sowie montags, mittwochs und freitags 
von 14:00 bis 16:00 Uhr und außerdem dienstags 
und donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr)

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes können von Mitgliedern der Jagd-
genossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
Hinsbeck Einwendungen erhoben werden. Diese 
können schriftlich an den Jagdvorstand oder münd-
lich beim Kassenführer Heinz Meiners, 41334 Nette-
tal-Hinsbeck, Marienstraße 7, Tel. 02153/ 13573, zur 
Niederschrift erklärt werden. Über die Einwendungen 
beschließt die Jagdgenossenschaftsversammlung, 
die am 15.03.2015 stattfindet.

Nettetal, den 13. Januar 2015
Der Jagdvorstand
gez. Peter Beyen

Jagdvorsteher
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Kempen-Tönisberg

Bekanntmachung der Jahresrechnung der 
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes Tönisberg in Kempen-Tönisberg 
für die Geschäftsjahre 2013 (01.04.2013 bis 
31.03.2014) und 2014 (01.04.2014 bis 31.03.2015) 

I. Jahresrechnung

Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07. Dezember 1994 
(GV NRW 1995 S. 2) in der z. Zt. geltenden  
Fassung hat die Genossenschaftsversammlung 
der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes Tönisberg in Kempen-Tönisberg am 
20. Januar 2015 folgenden Beschluss gefasst:

a) Die Genossenschaftsversammlung beschließt 
die Jahresrechnung der Jagdgenossenschaft 
Tönisberg für die Geschäftsjahre 2013 und 2014,  
die mit einem vorzutragenden Bestand in das 
Geschäftsjahr 2015 von 62,74 € abschließt.

b) Dem Vorstand und der Kassenführung wird für 
die Geschäftsjahre 2013 und 2014 vorbehaltlose 
Entlastung erteilt.

II. Bekanntmachung der Jahresrechnung 

Die vorstehenden Jahresrechnung für die 
Geschäftsjahre 2013 und 2014 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Die Jahresrechnung wird ab dem 30. Januar 2015 
zur Einsichtnahme während der Dienststunden im 
Rathaus in Kempen, Buttermarkt 1, Zimmer 128, 
verfügbar gehalten.

Kempen, den 21. Januar 2015
gez.

(Rübo)
Vorsitzender des
Jagdvorstandes

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 92

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes Tönisberg in Kempen-Tönisberg 
für die Geschäftsjahre 2015 (01.04.2015 bis 
31.03.2016) und 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017)

I. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für 
das Land NordrheinWestfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07. Dezember 1994 (GV NRW 
1995 S. 2) in der z. Zt. geltenden Fassung hat die 
Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossen-
schaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Tönis-
berg in Kempen-Tönisberg am 20. Januar 2015 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
  
Der Haushaltsplan wird für das Geschäftsjahr   
   
           2015          2016

in der Einnahme auf     10.000 €   9.950 €
in der Ausgabe auf        10.000 €        9.950 €
 
festgesetzt.

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Geschäfts-
jahre 2015 und 2016 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan wird ab dem 30. Januar 2015 zur 
Einsichtnahme während der Dienststunden im Rat-
haus in Kempen,  Buttermarkt 1,  Zimmer 118, ver-
fügbar gehalten.

Kempen, den  21. Januar 2015
gez.

(Rübo)
Vorsitzender des
Jagdvorstandes
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Kempen-Tönisberg
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Viersen-Dülken
Einladung

An die Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Viersen-Dülken

Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirkes Viersen-Dülken werden hiermit gem. § 7 der 
Satzung zu einer Genossenschaftsversammlung am 
Donnerstag, den 19. Feb. 2015, 20 Uhr, in der Gast-
stätte „Zur Talquelle“, Schirick 34, 41751 Vie.-Dülken 
eingeladen.

Tagesordnung:

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ein-
ladung

2. Feststellung der anwesenden Jagdgenossen 
sowie der von ihnen vertretenen Flächengrö-
ßen.

3. Genehmigung der Niederschrift der Genos-
senschaftsversammlung vom 19. Feb. 2014

4. Kassenbericht über das Geschäftsjahr 2014
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes und der Kassen-

führung
7. Beschluss über den Haushaltsplan für das 

Geschäftsjahr 2015
8. Beschluss über die Ausschüttung des Reiner-

trages aus der Jagdnutzung 2015
9. Wahl des Vorstandes und der Beisitzer
10. Wahl des Geschäfts- und Kassenführers
11. Wahl von 2 Kassenprüfern und deren Stell-

vertreter
12.  Verschiedenes

Die Jagdgenossen, die am Erscheinen gehindert 
sind, können sich nach § 7 der Satzung der Jagdge-
nossenschaft durch ihre gesetzlichen Vertreter oder 
nach Maßgabe des § 10 Abs. 4 dieser Satzung durch 
Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ist 
schriftlich zu erteilen und dem Jagdvorsteher vor Be-
ginn der Versammlung vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Besitzänderun-
gen, soweit es sich um jagdbare Flächen handelt, der 
Jagdgenossenschaft angezeigt werden müssen. 

Viersen-Dülken, den 19. Jan. 2015

Der Jagdvorsteher
gez. Bernd Fitzen 
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Alt-Viersen
Jagdgenossenschaft             Viersen, den 19.01.2015
Alt-Viersen

- Einladung -

Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirkes Alt-Viersen werden hiermit zu einer Genossen-
schaftsversammlung am Donnerstag, den 19. März 
2015 in das Restaurant „Rahser-Hof“, Rahser Str. 
172, 41748 Viersen, Beginn 20:00 Uhr, eingeladen.

Tagesordnung:
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einla-

dung
2.  Feststellung der anwesenden Jagdgenossen so-

wie der von Ihnen vertretenen Flächengrößen
3.  Genehmigung der Niederschrift der Genossen-

schaftsversammlung vom 25. Febr. 2014
4.  Jahresrechnung
5.  Bericht der Rechnungsprüfer
6.  Entlastung des Vorstandes und der Geschäfts- 

und Kassenführung
7.  Wahl der Rechnungsprüfer
8.  Beschluss über Haushaltsplan und Haushaltssat-

zung 2015/2016
9.  Beschluss über die Verwendung des Reinertra-

ges aus der Jagdnutzung 2015/2016
10.  Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversamm-
lung sind die Mitglieder der Jagdgenossenschaft be-
rechtigt. Jeder Jagdgenosse kann durch eine ande-
re volljährige und geschäftsfähige Person vertreten 
werden. Personengemeinschaften und juristische 
Personen des privaten und öffentlichen Rechts ha-
ben einen Vertreter zu bevollmächtigen.

Jagdgenossen, deren eigener Grundbesitz 1/3 der 
gesamten Grundfläche des gemeinschaftlichen Jagd-
bezirkes übersteigt, können andere Jagdgenossen 
nicht vertreten. Die von einem Jagdgenossen vertre-
tene eigene Grundfläche zuzüglich der Grundfläche 
der von ihm vertretenen Jagdgenossen darf 1/3 der 
Grundfläche des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes 
nicht übersteigen.

Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht, die 
dem Vorsitzenden vor Beginn der Genossenschafts-
versammlung vorzulegen ist.

Der Jagdvorstand
gez. Georg Rauen

Vorsitzender

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 93
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Vorst-St. Peter

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 94
Bekanntmachung 
der Sparkasse Krefeld
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

Nr. 3100452170

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen 
drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 
Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung 
der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 20.01.2015
  Sparkasse Krefeld
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Bekanntmachung 
der Sparkasse Krefeld
Das Aufgebot der Sparkassenbücher

Nr. 3102032467
Nr. 3102534801

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunden wird aufgefordert, binnen 
drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 
Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunden 
vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung 
der Urkunden erfolgen.

Krefeld, den 20.01.2015
  Sparkasse Krefeld
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Bekanntmachung 
des Wasser- und Bodenverband 
Gelderner Fleuth
Einladung  zur Mitgliederversammlung (Wahl von 
Ausschussmitgliedern) des Wasser - und Boden-
verbandes Gelderner Fleuth 

Der Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth 
ist eine Selbstverwaltungskörperschaft. Dies besagt, 
dass die Mitglieder über den Ausschuss direkt Ein-
fluss auf das Verbandsgeschehen nehmen können. 
Von daher ist es von großer Bedeutung, durch wel-
che Ausschussmitglieder die eigenen Interessen ver-
treten werden. Jedes Mitglied des Verbandes kann 
entsprechend seiner Mitgliedsgruppe in den Aus-
schuss gewählt werden. 

Hiermit lade ich die Mitglieder des Verbandes gemäß 
§ 10 und § 42 der Satzung des Verbandes zur Neu-
wahl des Verbandsausschusses am: 

Mittwoch, den 25. Februar 2015 um 10.30 Uhr 

in der Gaststätte Schoelen, Winternam 81, 
47647 Kerken- Winternam (Anfahrt über B9, 

Abfahrt in den Neesendyck Richtung Straelen 
zwischen Geldern und Nieukerk. 

Das Lokal liegt direkt rechts hinter der 
1. Kreuzung. Ausreichend Parkfläche ist vorhanden.) 

Zur Verteilung von Stimmzetteln ist das Wahllokal be-
reits ab 10.00 Uhr geöffnet. 

Zu wählen sind in der Gruppe: 

A) Erschwerer ein Ausschussmitglied 
und ein stellvertreten-
des Ausschussmitglied

B Eigentümer der Ge-
wässergrundstücke 
und an die Gewässer 
angrenzende Grund-
stücke

acht Ausschussmitglie-
der und acht stellver-
tretende Ausschuss-
mitglieder

Sollte einem Mitglied die Teilnahme an der Versamm-
lung nicht möglich sein, so kann es sich durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht durch Dritte vertreten 
lassen. 

Die Stimmlisten liegen in der Geschäftsstelle des 
Verbandes, Industriestraße 16, 47647 Kerken-Nieu-
kerk während der Geschäftszeiten von 9.00 Uhr bis 
11.00 Uhr zur Einsichtnahme aus. 

Kerken, den 26.01.2015 

Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth   
Der Verbandsvorsteher 

Heinz Hammans 
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Einwohner am 31. Oktober 2014   
   
(Eigene Fortschreibung der Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW vom 31. De-
zember 2013)   
   
    insgesamt männlich weiblich
   
Gemeinde Brüggen    15.435     7.514     7.921
Gemeinde Grefrath    14.691     7.177     7.514
Stadt Kempen     34.689   16.769   17.920
Stadt Nettetal     41.909   20.611   21.298
Gemeinde Niederkrüchten   14.998     7.358     7.640
Gemeinde Schwalmtal   18.933     9.246     9.687
Stadt Tönisvorst    29.088   14.182   14.906
Stadt Viersen     75.116   36.115   39.001
Stadt Willich     50.711   24.674   26.037
   
Kreis Viersen1)  295.570 143.646 151.924
   
1) Die Bevölkerungsfortschreibung erfolgt auf Basis der Ergebnisse des Zensus 2011.   

Abl. Krs. Vie. 2015, S. 95
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